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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN: 

Ä. PlanungsrecQtlJche ?estset.zungen 
nach § 9 Abs. (Bundesbaugeset2 (GDauG in der Fassung vom 18.8.1976 
(BGB1.- I.S. 2256) mi t den Änderungen der Reschleunigungsnovelle vom 
6. Juli 1979 (BGBI. I.S. 949) und §~ 1-27 der Verordnung über die bau-
liche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung vom 15.9.1977 
(BGBl. I.S. 1763):-

I. Art der baulichen Nutz u ng 
§ 9 Abs. 1 2iff. 1 BllauG und ~§ 1-15 RauNVO 
a) WA(allgemeines Wohngebiet) s i ehe Planeintrag! 

In Anwendunq von § 1 Abs. 6 Baut'NO wi rd festaesetzt. daß Aus-
nahmen nach- § 4 Abs. 3 nicht Bestandteil des-Bebauungsplanes 
sind. 

b) MI (Mischgebiet) siehe Planeintrag! 

2. ~aß der bauljchen Nutzung 
§ q Abs. 1 2iff. 1 BBauG uno §§ 16 - 21a Bau. _ ~ VO 

Siehe Planeintrag! 
Mit der Festset.7.1Jng "+1)" ist ein anrechenbares Dachgeschoß im 
Sinne von § 2 A::'s. 4 u. R LBG zulässig, mit der Festsetzung "+U" 
ein anrechenbare~ Untergeschoß im Sinne von § 2 Abs. 6 u. 8 LBO. 
In Anwendung von § 17 (9)~erden für das Mischgebiet erhöhte 
Nutzunqswert.e fest.gesetzt. BauNVO 

3. Bauweise 
§ g .~bs. ] Ziff. 2 BBauG une;! § 22 BauNVO 
a) offene Bauwe.ise '· 
b) offene Bauweise~ nur Einzelhäuser zulässig - siehe Planeintragl 
cl gesehlossene Bauweise 

4. L~itungs r echte 

~ q Abs. 1 2ift. 21 BBauG 
' Zur Sicher ung vorhanden'er Ver- und Entsorgungsleitungen werden 
Leitungsrechte festgelegt (siehe Planeintrag!) 

5. Private Grünfläch e 
§ 9 Abs. 1 Ziff. 15 BBauG 
Innerhalb der privaten Griinf läche sind Nebenanlagen im Sinne 
Von § 14 BauNVO b i s 1 S cbm zulässig repenso GQschirrh\ltten im Sirwne 
de~ I(!einbouienerlcsses des lnner,ministeTiums vom 21.11.1978 

6. Pflanzerhaltungsaebote. Pflanzgebote 
§ 9 Äbs. 1 Ziff. 2S BBauG 
Zur Er"hal'tunq wertvollen Baumbestandes werden Gebote zur Pflanz-
erhai tung fes tgesetzt. Zur EinbindlJfl9 des Fußweges zwischen Seh-wöl"%lother Str . 

. lJhd BurghotzwE!g wird ein Pflan:z~ebot festgesetzt. 
B. Bauordnungsrechtliche Fes t s~tzun a en 

nach § 111 der Landesbauordnung für Baden-Würt.temherg (LBO) in der 
Neufassung vom 20.6.1972 (Ges.BI. S. 332), zuletzt geär.dert am 1.4.1980. 

pachneiqung 
Dachneiqung s i ehe Planeintraq! 

Stadtbildsatzu1l9. 
Ein Teilbereich liegt im Geltungsbereich der Stadtbildsatzung vom 
26:~.1'7~. Auf diese Vorschriften wird hinqewiesen! 

c. llinweise 
Die im Plan einget ragenen Kulturdenkmale unterliegen den Vorschriften 
des nenkmalschutzgesetzes vorn 25.5.1971 



VERFAHRENSVERMERKE : 

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS: 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes wurde 

am ....... .. ... . 9 •.. QK.T.. .. 1976... ... .... gemäß 

§ 2 Abs. (1) Bundesbaugesetz (BBauG) in 

der Fassung vom 18.8.1976 (BGBI. S. 2221) 

vom Gemeindera1: der Universitäts~tadt Tü-

bingen 'ftm .. .. . . ..... . ...... .... .. . .... . .. . . .. . .. . 

be"Schlossen ur1;d am ......... ~ ... NOV.. 19.19 

öffentlich bekanntgemacht. 

2. BÜRGERBETEILIGUNG 

Die Bürgerbeteiligung erfolgte gem. § 2a 

Alls . 1 BBauG am ........ J.l .. NOV. .. 19'l9 ..... .. 

bzw. in der Zeit vom .. .14 ... NOV, .. 19.79 .... . 

bis .... 2.8. N QV .. 19.7.9 ... ....... .. 

3. AUSLEGUNGSBESCHLUSS: 

Der Gemeinderat nat am ... .. 20 .• .ol<T. ... 1980 ... . 

den Bebauungsplan als Entwurf und dessen 

öffentliche Auslegung beschlossen. 

4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG: . 

Der Bebauungsplanentwurf mit Begrün-

dung hat vom ... 22 .... DEZ.J9..8.0 ..... ... . 
bis .. .... 3.0 ___ JAN.,19ßt ... rn Tübingen 

öffentlich ausgelegen. 

5. SATZUNGSBESCHLUSS: 

Der Bebauungsplan wurde gemäß § 10 

BBauG vom Gemeinderat der Universi-

hihstadt Tübingen am .. .. Z~ ... MAJl9.~ , I ..... 

als Satzung beschlossen. 

6. GENEHMIGUNG: 

Der Bebauungsplan wurde durch Erlaß 

des Reg. Präs. Tübingen gemäß § 11 

BBauG 'am .. ..... LOK!, 1.981 .. 

m it Erlaß Nr. 13::-.421412.1-1090IB1 ... .. 

genehmIgt. 

7. INKRAFTTRETEN: 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes 

wurde am . J4. 0.KT ... 19 81. .. . _ .. ...... .. 

gemäß § 12 BBauG ortsüblich bekannt 

gemacht. Mit dIeser BekanntmadHtng 

wurde der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tübinger Höhen
 
Bei den Höhenangaben im zeichnerischen  
Teil des Bebauungsplans handelt es sich  
um Angaben im Tübinger Höhensystem. 


